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Der Europäische Jenische Rat...
Absender:
Europäischer Jenischer Rat
Sekretariat
c/o Radgenossenschaft der
Landstrasse, Zürich

Adressat:
Europarat, Konsultativkomitee der
Rahmenvereinbarung
zum Schutz der nationalen Minderheiten.

F-67075 Strasbourg Cedex

(Deutsche Version)
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Herbst letzten Jahres hat der «Europäische Jenische Rat» beim
Generalsekretariat des Europarates eine Petition eingereicht, welche
«Anerkennung, Respekt und die Benennung gemäss ihrer Selbstbezeichnung»

für die Jenischen verlangt.

Namentlich heisst es darin: «Die unterzeichnenden Organisationen aus
verschiedenen Ländern fordern den Europarat und alle seine Organe auf,
- 1. die Jenischen als eigenständige Minderheit anzuerkennen durch die
richtige Benennung gemäss ihrer Selbstbezeichnung Jenische, die sesshaf-
te und nomadische Familien umfasst.
- 2. darauf hinzuwirken, dass die europäischen Länder, welche das
Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten
und die europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
unterzeichnet haben, die Jenischen als eigenständige Minderheit anerkennen
und sie gemäss ihrer Selbstbezeichnung benennen.»

Mit Datum vom 26. Oktober 2020, erhielten wir von der Generalsekretärin
Frau Marija Peicinovic Buric ein Schreiben, das wir verdanken und worin
uns mitgeteilt wird, dass die Petition zur Information weitergeleitet worden
sei ans Konsultativkomitee der Rahmenvereinbarung zum Schutz der nationalen

Minderheiten.

Die Generalsekretärin schreibt, dass die Anerkennung der nationalen
Minderheiten, die von der Rahmenvereinbarung zum Schutz der europäischen
Minderheiten geschützt sind, von den Entscheidungen der Mitgliedsländer
des Europarates abhängt. Dass die politische Anerkennung als nationale
Minderheit Sache der Länder ist, war uns beim Verfassen der Petition
bekannt. Die Petition verlangt vom Europarat auch nicht diese politische
Anerkennung als nationale Minderheiten, sondern die Anerkennung «durch die
richtige Benennung gemäss ihrer Selbstbezeichnung als Jenische».

Anerkennung ist in erster Linie eine Frage der Würde und der richtigen
Benennung. Die Sammelbezeichnung «Roma et Gens de voyages», welche
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vom Europarat generell verwendet wird und im Schreiben des Generalsekretariats

angeführt wird als Beleg, dass die Jenischen eingeschlossen seien,
wird von den Jenischen, welche die Petition lanciert haben, als diskriminierend

empfunden, verstehen sie sich doch ethnisch nicht als Roma und
unabhängig von ihrer Lebensweise - ob im Wohnwagen unterwegs oder nicht
- als Jenische. Auch wenn die Bezeichnung «Roma und Gens du voyage»
die Jenischen miteinschliessen soll, sehen die meisten darin eine Nichtbeachtung

und Diskriminierung. Sie wollen mit ihrem Eigennamen bezeichnet
werden. Sie wollen nicht bloss mitgemeint sein, sondern genannt werden.
So wie sie leider auch dafür kämpfen mussten, um im Zusammenhang mit
dem Holocaust als selbständige Opfergruppe anerkannt zu werden, was
beim Berliner Holocaust-Denkmal nun respektiert wurde.

Und als eine der grossen transnationalen Minderheiten Europas, die erst
allmählich ins Bewusstsein treten, haben sie ein Recht auf sprachliche
Respektierung und Nichtdiskriminierung. In diesem Sinn kann die Petition nicht
als behandelt abgeschrieben werden.

Wir erlauben uns also, nachzufragen, ob das Konsultativkomitee der
Rahmenvereinbarung zum Schutz der nationalen Minderheiten in der Lage ist,
uns eine Antwort auf die materiell gestellten Fragen zu geben. Namentlich
fragen wir Sie präzisierend:
1. Ist der Europarat bzw. Ihr Komitee bereit, die Jenischen künftig gemäss
ihrer Eigenbezeichnung zu benennen?
2. Ist der Europarat bzw. Ihr Komitee bereit, den Mitgliedsländern zu
empfehlen, die Jenischen als nationale Minderheit anzuerkennen?

Mit freundlichen Grüssen

Europäischer Jenischer Rat
Conseil Yéniche Européen
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